
Durchführungsbestimmungen für den Hessischen Inline- und Rollsport-Verbandes e. V. (HRIV) 
Wettkampfsaison 2011 

 
 
 
1 Zuständigkeiten 
 

1.1 Ausrichter   Hessischer Inline- und Rollsport-Verband e. V. (HRIV) 
Geschäftsstelle 
Schillerstr.33 

64380 Roßdorf 

  
1.2 Ligenleiter 
1.2.1 Oberliga  Süd / Nord  Winfried Köhler 

Mittelring 41 
34246 Vellmar 
Mobil: 0173-5793595 
E-Mail: w-koehler@gmx.de 
 

1.2.2 Landesliga Süd / Nord               Winfried Köhler 
Mittelring 41 
34246 Vellmar 
Mobil: 0173-5793595 
E-Mail: w-koehler@gmx.de 
 

1.2.3  Nachwuchsligen  Kerstin Simmich – Fritsch 
  U19, U16, U12   Fliederstr. 24 
     63486 Bruchköbel 
     Tel. 06181-79805 

Mobil: 0170-7810515 
E-Mail: K-HGloede@t-online.de   
 
 

             Ergebnisdurchsage  Mobil: 0173-5793595 (Winfried Köhler) 
 

 
1.3 Lizenzstelle    Sportkommission IHD 
     Geschäftsstelle 
     Postfach 32 02 47 
     40417 Düsseldorf 
     E-Mail: lizenzstelle-ihd@ihd-online.net 
 

1.4 Disziplinarausschuss   Dirk-Peter Sültenfuß 
      Deikerstrasse 46 
     40468 Düsseldorf 
     Tel.: 0211-4220719 
     Fax: 0211-4220731 
     E-Mail: disziplinarausschuss@ihd-online.net 
      Stellvertretender Vorsitzender: Jens-Uwe Ludwig 
      Beisitzer: Aglaia Rohrwasser 
      Stellvertretende Beisitzerin: Irene Grass 
 

1.5  Berufungskammer   Sönke Gerhold 
      Westring 359 
     24118 Kiel 
     E-Mail: berufungskammer@ihd-online.net 
      Beisitzer: Stefan Weber, Christa Sültenfuß 
 
 

1.6      Schiedsrichterangelegenheiten  Winfried Köhler 
 Mittelring 41 
 34246 Vellmar 
 Mobil: 0173-5793595 
 E-Mail: w-koehler@gmx.de 

 
 
 
 
 
 



 
 

2 Spielbestimmungen 
 

2.1 Die Meisterschaften des HRIV werden nach der Wettkampfordnung der IHD (WKO) für die 
Saison 2011 und ihren Ordnungen sowie dem offiziellen FIRS Regelbuch für Inline-Hockey 
durchgeführt, sofern in den Durchführungsbestimmungen keine abweichenden Regelungen 
getroffen werden. 

 

2.2 Schulterschutz ist für alle Altersklassen erlaubt (keine Pflicht!). Der Schulterschutz muss 
gepolstert und mit einem CE-Zeichen gekennzeichnet sein. 

 

2.3 Sollte ein Spieler nicht auf der Lizenzliste stehen, darf er am Spiel nicht teilnehmen! Bei 
Unklarheiten sollten sich Spieler vor Spielbeginn mit einem Lichtbildausweis (Personalausweis 
oder Führerschein o. ä.) ausweisen können, sofern sie nicht namentlich bekannt sind.   

 

2.4 Bei internationalen Spielen ist das Ablegen von Trinkflaschen und Handtüchern auf dem 
Tornetz nicht erlaubt. National (alle von dem HRIV durchgeführten Spiele) dürfen 
Trinkflaschen und Handtuch des Torwartes weiterhin mitgeführt werden, da die Gesundheit 
der Torhüter gewährleistet werden muss. Die Trinkflaschen müssen tropffrei sein und das 
Handtuch darf nur bei Unterbrechungen benutzt werden. 

 

2.5 Es sind alle Schiedsrichter der IHD und des HRIV angehalten in dieser Saison die Regeln 
genauestens  zu befolgen – dies bezieht sich nicht nur auf das Geschehen des Spieles auf 
dem Spielfeld, sondern auch außerhalb der Feldes (z.B. Zeitnehmer, Ordner, Ausfüllen der 
Unterlagen, Weitergeben von Spieldaten, Kleiderordnung für Spieler usw.). Körperloses Spiel 
ohne Haken und Halten wird gefordert. 

2.6 Sofern zu einem Spiel des HRIV kein Spielbericht vorliegt und innerhalb von 2 Wochen nach 
dem Spiel auch kein Spielbericht über die beteiligten Mannschaften angefordert werden kann, 
kann das Spiel vom Ligenleiter neu angesetzt werden. Die Kosten trägt der Heimverein. 

2.7 Die Anzahl der Spieler je Lizenzliste ist nicht beschränkt. 

2.8 Penaltyschießen werden entsprechend § 72b der Spielregeln 2009 durchgeführt, nur dass 
diese mit vier Spielern und nicht mit fünf Spielern durchgeführt werden. 

2.9. Es sind für Spiele der HRIV-Ligen Rollhockeytore (Tore nach dem Regelwerk der FIRS, (siehe 
hierzu auch www.rollersports.org) zu verwenden.  

2.10 Eine Technische Wertung nach § 34 c) WKO wird in den HRIV-Ligen vorgenommen.  

2.11 Bei der Ankündigung von Spielen und der Veröffentlichung von Ergebnissen und Tabellen 
muss der offizielle Vereinsname genannt werden. Der Teamname kann zusätzlich genannt 
werden.  

2.12 Der Fachspartenvorstand für Inline-Hockey des HRIV kann bei Verbandsschädigendem 
Verhalten Strafen nach § 14.1 WKO verhängen. Es kann Einspruch gemäß WKO bei der 
Berufungskammer eingelegt werden.   

2.13  In der Altersklasse U16 und U19 dürfen keine Overage-Spieler teilnehmen. 

2.14   Bei nicht geleisteter Jugendarbeit im Verein (mindestens eine Jugendmannschaft) in der 
laufenden Wettkampfsaison wird ein Ordnungsgeld erhoben.  

2.15 Die Pflichtspiele der Schiedsrichter sind in 2011 auf 5 Spiele festgelegt. Sind die Pflichtspiele 
nicht erfüllt, wird der Verein für das Nicht-Erreichen des Schiedsrichtersolls bestraft. Der 
Schiedsrichter erhält ebenfalls ein Ordnungsstrafgeld für das Nicht-Erreichen der festgelegten 
Anzahl der Pflichtspiele. 

2.16   Personen und Schiedsrichter, die keine gültige Lizenz besitzen, sind nicht berechtigt eine 
Zeitnahme bei einem HRIV Spiel durchzuführen.  

2.17    Jeder Verein ist ein Mal im Jahr vor der Spielsaison verpflichtet, eine Spielstättenabnahme 
durchzuführen laut § 21 WKO. Die Spielstättenabnahme kann beim HRIV Klassenleiter 
schriftlich formlos beantragt werden. Die Erstabnahme von der Spielstätte ist kostenfrei. Jede 
weitere Nachprüfung ist kostenpflichtig laut Gebührenordnung Punkt 9.11 der HRIV 
Durchführungsbestimmungen.   

 

 

  

 



3 Spieltermine/Anfangszeiten/Schriftverkehr 
 

3.1 Die vom Ligenleiter festgelegten Termine und Anfangszeiten sind verbindlich. Änderungen 
können nur mit schriftlichem Einverständnis des jeweiligen Spielgegners und der schriftlichen 
Genehmigung der Ligenleitung vorgenommen werden. Auf § 27 WKO wird hingewiesen. 

 

3.2  Der gesamte Schriftverkehr seitens der Ligenleiter wird über die Teamleiter der an dem HRIV-
Spielbetrieb teilnehmenden Mannschaften geführt. Wenn kein Teamleiter fristgemäß dem 
HRIV gemeldet worden ist, erfolgt die Zustellung an die Geschäftsstelle des Vereins. Neben 
Postzustellung ist auch eine Faxzustellung oder E-Mail-Zustellung jederzeit zulässig und 
rechtsverbindlich. 

 

3.3  Spielterminänderungen sind bis zum 15.März 2011 nicht mit Gebühren nach § 27.2. WKO 
verbunden. Nach dem 15.März ist ab der dritten Spielterminänderung eine 
Bearbeitungsgebühr erforderlich.  

 

3.4  Spiele dürfen an jedem Tag von Montag bis Sonntag wie auch an den Feiertagen stattfinden, 
sofern diese keine Ruhetage sind. Spiele dürfen nicht in den Zeiträumen der Nat.-Lehrgängen 
stattfinden, ebenso keine Spiele während der Weltmeisterschaften, der Europa-
Meisterschaften, europäischen Wettbewerben und Ländervergleichsspielen ausgerichtet 
werden. Spielverlegungen können vorgenommen werden, jedoch dürfen verlegte Spiele nicht 
an den genannten Tagen stattfinden.  

 
4 Pucks/Spielberichte/Spielberichtsabsendung/Ergebnisdienst 
 

4.1 Die Spielberichtsbögen sind in Druckschrift sorgfältig ausgefüllt nach dem Spiel an den 
Ligenleiter per Post zu schicken. Die Spielberichtsbögen und Pucks können unter ihd-
foerderverein@ihd-online.net bestellt werden. Der offizielle Puck ist der Franklin Commander 
Pro Puck und IHS Puck von der IHD, weitere Puckarten müssen durch den HRIV im 
Landesspielbetrieb nach Antragsstellung freigegeben werden.  

 

4.2  Wenn Vereine auf Anforderung der HRIV eine Kopie eines Spielberichtes zu einem Spiel der 
HRIV nicht einreichen können, wird ein Ordnungsgeld in Höhe von 50,00 Euro verhängt. 
Dieses Ordnungsgeld wird dann fällig, wenn innerhalb von 2 Wochen nach Aufforderung 
durch den HRIV (Poststempel), die Kopie des Spielberichtes nicht bei den Ligenleitern des 
HRIV (Adressen siehe 1.2) eingegangen ist. Siehe hierzu auch 2.6 der 
Durchführungsbestimmungen. 

 
5 Spielmodus/ Teilnehmer 
 

Beginn des Spielbetriebs ist der 03. April 2011. 
 
 

5.1 Oberliga-Liga Herren Nord 
 

Teilnehmer: SV 07 Kaufungen Sharks , Baunatal Pinguine II, Sky Rollers Kassel I, 
OSC Vellmar Speedbears I 
 

 
Spielmodus: Die Teilnehmer spielen eine Doppel - Runde als Vorrunde, die bis zum 03. Juli 
2011 beendet sein muss. Die Platzierten 1 bis 3 dieser Gruppe sind für die Teilnahme an der 
Oberliga Hessen in der Saison 2012 qualifiziert. Die Tabellenermittlung erfolgt nach § 35 
WKO. Aus dieser Doppel - Runde qualifizieren sich die Platzierten 1 und 2  für die Play-Off 
Runde um die Oberligameisterschaft 2011 (Hessenmeisterschaft 2011), die bis zum 11. 
September 2011 beendet sein muss. Voraussetzung für die Teilnahme an den Play-Offs und 
die Qualifikation zur Oberliga 2012, ist die rechtsverbindliche Meldung zur Oberliga Hessen 
2011. Das Spiel um Platz 5 und 6  (Spiel 3 der 1. Runde) wird im  Best of three - Modus  
entschieden. Das Spiel um Platz 7 und 8  (Spiel 4 der 1. Runde) wird im  Best of three - 
Modus  entschieden. Der Oberliga Hessenmeister ist für die Teilnahme an der Deutschen 
Amateurmeisterschaft qualifiziert. In der Saison 2011 gibt es in der Oberliga keinen Absteiger. 
 

Die Play-off-Paarungen im Best of two - Modus setzen sich wie folgt zusammen: 
 

1. Runde: Spiel 1: 1. Oberliga Nord - 2. Oberliga Süd 
    Spiel 2: 2. Oberliga Nord - 1. Oberliga Süd 

   
Spiel um Platz 5 und 6 

       Spiel 3: 3. Oberliga Nord - 3. Oberliga Süd 
 
Spiel um Platz 7 und 8 

       Spiel 4: 4. Oberliga Nord - 4. Oberliga Süd 



 

 
2. Runde: 
Finale:       
             Spiel 4: Gewinner Spiel 1 - Gewinner Spiel 2 

Platz 3 und 4  
 
Spiel 5: Verlierer Spiel 1 - Verlierer Spiel 2 

 

Zu folgenden Terminen muss die jeweilige Play-off-Runde beendet sein: 1. Runde am 
28. August 2011; 2. Runde am 02. Oktober 2011. 
 
 
 

5.2 Oberliga-Liga Herren Süd 
 

Teilnehmer: Wölfersheim Devils I, TG Hanau, Mainprimaten Frankfurt, DEG Düsseldorf 
 

 
Spielmodus: Die Teilnehmer spielen eine Doppel - Runde als Vorrunde, die bis zum 03. Juli 
2011 beendet sein muss. Die Platzierten 1 bis 3 dieser Gruppe sind für die Teilnahme an der 
Oberliga Hessen in der Saison 2012 qualifiziert. Die Tabellenermittlung erfolgt nach § 35 
WKO. Aus dieser Doppel - Runde qualifizieren sich die Platzierten 1 und 2  für die Play-Off 
Runde um die Oberligameisterschaft 2011 (Hessenmeisterschaft 2011), die bis zum 11. 
September 2011 beendet sein muss. Voraussetzung für die Teilnahme an den Play-Offs und 
die Qualifikation zur Oberliga 2012 ist die rechtsverbindliche Meldung zur Oberliga Hessen 
2011. Das Spiel um Platz 5 und 6  (Spiel 3 der 1. Runde) wird im  Best of three - Modus  
entschieden. Das Spiel um Platz 7 und 8  (Spiel 4 der 1. Runde) wird im  Best of three - 
Modus  entschieden. Der Oberliga Hessenmeister ist für die Teilnahme an der Deutschen 
Amateurmeisterschaft qualifiziert. In der Saison 2011 gibt es in der Oberliga keinen Absteiger. 
  
Die Play-off-Paarungen im Best of two - Modus setzen sich wie folgt zusammen: 
 

1. Runde: Spiel 1: 1. Oberliga Nord - 2. Oberliga Süd 
    Spiel 2: 2. Oberliga Nord - 1. Oberliga Süd 

   
Spiel um Platz 5 und 6 

       Spiel 3: 3. Oberliga Nord - 3. Oberliga Süd 
 
Spiel um Platz 7 und 8 

       Spiel 4: 4. Oberliga Nord - 4. Oberliga Süd 
 

2. Runde: 
Finale:       Spiel 4: Gewinner Spiel 1 - Gewinner Spiel 2 

     Platz 3 und 4 
 
                  Spiel 5: Verlierer Spiel 1 - Verlierer Spiel 2 
 

Zu folgenden Terminen muss die jeweilige Play-off-Runde beendet sein: 1. Runde am 
28. August 2011; 2. Runde am 02. Oktober 2011. 
 

5.3 Landesliga Hessen Süd 
 

Teilnehmer: Rhein Main Patriots, REC Langen, TSV Fellingshausen, Mainprimaten Frankfurt, 
Bleichenbach Tapeworms, Rüsselsheim Royals, Wölfersheim Devils II, Bad Nauheim Blues, 
TG Hanau Lobsters 
 

Spielmodus: Die Teilnehmer spielen in der Gruppe eine Einfachrunde als Vorrunde, die bis 
zum 10. Juli 2011 beendet sein muss. Die Platzierten 1 bis 4 dieser Gruppe sind für die 
Teilnahme an der Landesliga Hessen in der Saison 2012 qualifiziert. Die Tabellenermittlung 
erfolgt nach § 35 WKO. Aus dieser Einfachrunde qualifizieren sich die Platzierten 1 bis 4 für 
die Play-Off Runde um die Landesligameisterschaft 2011 (Hessenmeisterschaft 2011), die bis 
zum 18. September 2011 beendet sein muss. Voraussetzung für die Teilnahme an den Play-
Offs und die Qualifikation zur Landesliga 2012 ist die rechtsverbindliche Meldung zur 
Landesliga Hessen 2011. Das kleine Finale (Spiel 4 der 2. Runde) wird in einem Spiel 
entschieden. Teilnehmende Mannschaften sind aus Termingründen vorläufig auf neun 
begrenzt. 
 

Die Play-off-Paarungen im Best of three - Modus setzen sich wie folgt zusammen: 



 

1. Runde: Spiel 1: 1. Landesliga Süd - 4. Landesliga Süd 
    Spiel 2: 2. Landesliga Süd - 3. Landesliga Süd 

 

2. Runde: Spiel 3: Gewinner Spiel 1 - Gewinner Spiel 2 
    Spiel 4: Verlierer Spiel 1 - Verlierer Spiel 2 

 

Zu folgenden Terminen muss die jeweilige Play-off-Runde beendet sein: 1. Runde am 
28. August 2011; 2. Runde am 03. Oktober 2011. 
 
 

 
5.4       Landesliga Hessen Nord 

 

Teilnehmer: Fuldabrück Raptors , Pinguine Baunatal, TSV Dörnberg, OSC Vellmar 
Speedbears II, Sky Rollers Kassel II. 
 

Spielmodus: Die Teilnehmer spielen in der Gruppe eine Einfachrunde als Vorrunde, die bis 
zum 10. Juli 2011 beendet sein muss. Die Platzierten 1 bis 4 dieser Gruppe sind für die 
Teilnahme an der Landesliga Hessen in der Saison 2012 qualifiziert. Die Tabellenermittlung 
erfolgt nach § 35 WKO. Aus dieser Einfachrunde qualifizieren sich die Platzierten 1 bis 4 für 
die Play-Off Runde um die Landesligameisterschaft 2011 (Landesliga-Meisterschaft 2011), die 
bis zum 18. September 2011 beendet sein muss. Voraussetzung für die Teilnahme an den 
Play-Offs und die Qualifikation zur Landesliga 2012 ist die rechtsverbindliche Meldung zur 
Landesliga Hessen 2011. Das kleine Finale (Spiel 4 der 2. Runde) wird in einem Spiel 
entschieden. Ein Spieler aus anderen Ligen, spielt sich ab dem zweiten Spiel in der Liga fest. 
Ein Spieler aus einer höheren Liga ist nicht Spielberechtigt. Die Spielstärke beträgt 
mindestens 6 Feldspieler und ein Torwart. Teilnehmende Mannschaften sind aus 
Termingründen vorläufig auf neun begrenzt. 
 

Die Play-off-Paarungen im Best of three - Modus setzen sich wie folgt zusammen: 
 

1. Runde: Spiel 1: 1. Landesliga Nord - 4. Landesliga Nord 
    Spiel 2: 2. Landesliga Nord - 3. Landesliga Nord 

 
2. Runde: Spiel 3: Gewinner Spiel 1 - Gewinner Spiel 2 

    Spiel 4: Verlierer Spiel 1 - Verlierer Spiel 2 
 

Zu folgenden Terminen muss die jeweilige Play-off-Runde beendet sein: 1. Runde am 
28. August 2011; 2. Runde am 02. Oktober 2011. 

 
5.5 Landesliga Hessen  
  

Der Erste der Landesliga Nord spielt in einem Endspiel gegen den Ersten der Landesliga Süd 
um die Landesligameisterschaft. Die Spielstätte und der Termin zum Endspiel wird vom 
Ligenleiter nach Beendigung der  Play – Off Runde festgelegt. Der Erste der Landesliga Nord 
und der Erste Landesliga Süd qualifiziert sich in der Saison 2011 für den Aufstieg in die 
Oberliga und wird für die Saison 2012 festgelegt. Über Anträge von neuen Mannschaften 
entscheidet der Vorstand der SK Inline und Skaterhockey des Hessischen Inline und Rollsport 
Verband. 
 
 

5.6 U19 Nachwuchsliga 
 
Teilnehmer: Baunatal Pinguine, TG Hanau Lobster, FREC Frankfurt Mainprimaten 
 
Spielmodus:  Die Teilnehmer spielen in einer Doppelrunde die Platzierungen aus. 
Jeder teilnehmende Verein richtet ein Heimspiel aus. Die Kosten der Schiedsrichter  
trägt jeweils der ausrichtende Verein. Die Einteilung der Schiedsrichter übernimmt die HRIV 
Klassenleitung. Die Spielzeit beträgt je Spiel 2x25 Minuten gestoppte Zeit. Der Sieger der 
Doppelspielrunde ist in dieser Altersklasse dann Hessenmeister.  
 

 
5.7 U16 Nachwuchsliga  
 

Teilnehmer:  SG Baunatal/Kaufungen I, SG Baunatal/Kaufungen II, OSC Vellmar Speedbears, 
FREC Frankfurt Mainprimaten, TG Hanau Thunderstorms, IV Assenheim Rhein Main Patriots.  
 
Spielmodus:  Die Teilnehmer spielen in einer Doppel-Turnierrunde die Platzierungen aus. 



Jeder teilnehmende Verein richtet zwei Turniere aus. Die Kosten zur Ausrichtung der Turniere 
trägt jeweils der ausrichtende Verein. Die Spielzeit beträgt je Turnierspiel 2x15 Minuten 
gestoppte Zeit. Das Endturnier wird am 13.08.2011 beim Erstplatzierten der Vorrunde 
ausgetragen. Die Schiedsrichterkosten für das Endturnier werden auf die teilnehmenden 
Vereine umgelegt und von der HRIV Nachwuchs-Klassenleitung  in Zusammenarbeit mit dem 
IHD Schiedsrichterausschuss organisiert.  

 
5.8      U12 Nachwuchsliga  
 

 Findet in der Saison 2011 nur auf Bundesebene statt. 
 
6 Sporttauglichkeitsbescheinigung 
 
6.1 Alle Spieler, die am Spielbetrieb in Hessen teilnehmen und das 18. Lebensjahr nicht erreicht 

haben, müssen ihrem Verein eine Sporttauglichkeitsbescheinigung vorlegen, der auf 
Verlangen dem HRIV vorzulegen ist. Bei neuen Lizenzanträgen ist die 
Sporttauglichtbescheinigung auch dem Lizenzantrag beizulegen. 

 
7 Spieltermine 
 

7.1 Die Spieltermine werden bei der Spieltermintagung festgelegt und sind Bestandteil der 
Durchführungsbestimmungen. Die Spieltermine werden auf der Homepage des HRIV  
veröffentlicht. Bei Unstimmigkeiten ist der Ligenleiter zu informieren. 

 
7.2 Zu den im Spielplan genannten Anfangszeiten beginnt das Spiel mit dem ersten Bully. Exakt  

eine Viertelstunde vor Spielbeginn beginnt die Aufwärmzeit von 10 Minuten (Ordnungsgeld in 
Höhe von 25,- Euro). Beide Mannschaften sollten gleichzeitig zum Aufwärmen die Spielfläche 
betreten. 

 
8 Spielberichte 
 
8.1 Die ausgefüllten Spielberichte müssen nach Spielende bzw. Turniertag zu den jeweiligen 

Ligenleitern gesendet werden. Dieses sollte zeitnah (max. 2 Tage) erfolgen.  
 
9 Ordnungsgelder / Bearbeitungsgebühren 
 

9.1 Ordnungsgelder und Bearbeitungsgebühren in Höhe von € 5,- werden für jeden einzelnen 
Verwaltungsakt und jeden einzelnen Verstoß nach § 50.1 a) WKO in Rechnung gestellt. 

 

9.2 Ordnungsgelder und Bearbeitungsgebühren in Höhe von € 25,- werden für jeden einzelnen 
Verwaltungsakt und jeden einzelnen Verstoß nach § 26 WKO, § 27.2 WKO, § 29 WKO, § 33 
WKO, § 44 WKO, § 45 WKO, § 50 WKO, § 64 WKO, § 65 WKO, Punkt 2.16 der HRIV  
Durchführungsbestimmung in Rechnung gestellt. 

 

9.3 Ordnungsgelder und Bearbeitungsgebühren in Höhe von € 75,- werden für jeden einzelnen 
Verwaltungsakt und jeden einzelnen Verstoß nach § 23.2 WKO, § 23.5 WKO, § 38.4.3 WKO, 
§ 66.1 WKO, § 71.2b) WKO in Rechnung gestellt. Bei einem Protest nach § 15 WKO sind € 
75,- auf das Konto der IHD zu überweisen. 

 

9.4 Ordnungsgelder in Höhe von € 100,- werden für jeden zu wenig gemeldeten Schiedsrichter 
nach § 58 WKO in Rechnung gestellt. Für die zu wenig gemeldeten Schiedsrichter wird die 
Differenz zwischen Sollzahl und der Anzahl gemeldeter Schiedsrichter zugrunde gelegt. Für 
das Nicht-Erreichen der festgelegten Anzahl von Pflichtspielen wird ein Ordnungsgeld in  

             Höhe von € 50,- pro fehlendes Spiel an den Schiedsrichter persönlich in Rechnung gestellt 
nach Punkt 2.15 der HRIV Durchführungsbestimmungen. 

 

9.5 Ordnungsgelder und Bearbeitungsgebühren in Höhe von € 150,- werden für jeden einzelnen 
Verwaltungsakt und jeden einzelnen Verstoß nach § 38.4.4 WKO und § 69.4 WKO in 
Rechnung gestellt.  

 

9.6 Bei einem Einspruch nach § 16 WKO sind € 300,- auf das Konto der IHD zu überweisen. 
 

9.7 Bei einem Verstoß nach § 30.2 WKO sind für jeden einzelnen Verstoß je nach 
Ligenzugehörigkeit folgendes Ordnungsgeld an die IHD zu entrichten: 

 

  Oberliga € 50,- 
Landesliga € 25,- 
Alle anderen Ligen € 25,- 

 



9.8 Bei einem Verstoß nach § 30.3 WKO sind für jeden einzelnen Verstoß je nach 
Ligenzugehörigkeit folgendes Ordnungsgeld an die IHD zu entrichten: 

 
Oberliga € 150,- 
Alle anderen Ligen € 100,- 

 
9.9 Bei einem Verstoß nach § 31.1 WKO sind für jeden einzelnen Verstoß je nach 

Ligenzugehörigkeit folgendes Ordnungsgeld an die IHD zu entrichten: 
 

  Oberliga € 200,- 
Alle anderen Ligen € 100,- 
 

9.10 Bei nicht geleisteter Jugendarbeit (mindestens eine Jugendmannschaft) im der laufenden 
Wettkampfsaison wird ein  Ordnungsgeld in Höhe von € 150,-  nach Punkt 2.14 der HRIV 
Durchführungsbestimmung an den Verein in Rechnung gestellt. 

 
9.11      Bei einem Verstoß nach § 21 WKO sind bei einer Nachprüfung der Spielstätte die 

Anfahrtskosten in Höhe von 0,50 € je gefahrenen km zu entrichten. Die Nachprüfung erfolgt 
von zwei Personen.  

 
10.  Startgebühren 

  
Für die Teilnahme einer Mannschaft am Spielbetrieb einer Liga ist eine Startgebühr zu 
entrichten. Diese ist mit der Anmeldung zur Zahlung fällig. 
 

Die Startgebühr beträgt: 
 

Oberliga              € 250,- 
Landesliga             € 150,- 
Nachwuchs U19           €   75,- 
Nachwuchs U16 €  50,- 

 
11 Schiedsrichterpauschale und Aufwandsentschädigungen für Schiedsrichter 
 
 

11.1 Folgende Schiedsrichterpauschalen und Aufwandsentschädigungen sind nach § 66 WKO und 
§ 68 WKO zu zahlen:  

 

 Schiedsrichterpauschalen: � 10,00 € (Turnier je Spiel) 
     � 20,00 € (U12, U16, U19 Einzelspiele) 
     � 20,00 € (Landesligen) 
     � 25,00 € (Oberliga) 
 
 

11.2  Aufwandsentschädigungen:  � 20,00 € (   0 – 50 km) 
      � 40,00 € (  51 – 100 km) 
      � 60,00 € ( 101 – 150 km) 
      � 80,00 € ( 151 – 200 km)   
      � 100,00 € ( 201 – 300 km) 
      � 115,00 € ( 301 – 400 km) 
              
 
              Die Anfahrtskosten teilen sich die anwesenden, spielleitenden Schiedsrichter.  
 
 
 

 
 
Kassel, den 12. Februar 2011 
gez. Stefan Weber 
Fachsparte Inline-Hockey des 
Hessischen Rollsport- und Inline-Verbandes e. V.  
 


